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Synopse Referentenentwurf der Einwegkunststoffverbotsverordnung (vom 17.04.2020) vs. Richtlinie (EU)2019/904 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoff-
produkte auf die Umwelt 

Richtlinie (EU) 2019/904: Nationaler Referentenentwurf (17.04.20): Anmerkungen 
Artikel 2 Geltungsbereich § 1 Anwendungsbereich  

(1) Richtlinie gilt für die im Anhang aufgeführten Einwegkunststof-
fartikel, für Artikel aus oxo-abbaubarem Kunststoff sowie für 
Fanggeräte, die Kunststoff enthalten.  

(2) Im Falle einer Kollision dieser Richtlinie mit den Richtlinien 
94/62/EG oder 2008/98/EG ist die vorliegende Richtlinie maßgeb-
lich. 

Die Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von bestimmten 
Einwegkunststoffprodukten und von Produkten aus oxo-
abbaubaren Kunststoffen. Die Verordnung gilt unabhängig 
davon, ob die Produkte als Verpackungen nach § 3 Absatz 1 
des Verpackungsgesetzes in Verkehr gebracht werden oder 
nicht. 

Die Verordnung ist der erste Schritt zur 
Umsetzung der Richtlinie 2019/904/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. Juni 2019 über die Verrin-
gerung der Auswirkungen bestimmter 
Kunststoff-produkte auf die Umwelt (ABl. 
L 155 vom 12.6.2019, S. 1) in deutsches 
Recht. Sie dient der eins zu eins-
Umsetzung von Artikel 5 der Richtli-
nie 2019/904/EU. Hiernach haben die 
EU-Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen 
von bestimmten in Teil B des Anhangs 
der Richtlinie aufgeführten Einwegkunst-
stoffprodukten und generell von Produk-
ten aus oxo-abbaubarem Kunststoff zu 
verbieten.  
 
Zudem wird Artikel 14 eins zu eins in 
deutsches Recht umgesetzt. 

Artikel 3 Begriffsbestimmungen § 2 Begriffsbestimmungen  

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die folgenden Begriffsbe- Für diese Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestim-  
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stimmungen: 
 
1. „Kunststoff“:  
ein Werkstoff bestehend aus einem Polymer im Sinne des Artikels 
3 Nummer 5 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, dem möglich-
erweise Zusatzstoffe oder andere Stoffe zugesetzt wurden und 
der als Hauptstrukturbestandteil von Endprodukten fungieren 
kann, ausgenommen natürliche Polymere, die nicht chemisch 
modifiziert wurden;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. „Einwegkunststoffartikel“:  
ein ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehender Artikel, der 
nicht konzipiert, entwickelt und in Verkehr gebracht wird, um wäh-
rend seiner Lebensdauer mehrere Produktkreisläufe zu durchlau-
fen, indem er zur Wiederbefüllung oder Wiederverwendung zum 
ursprünglichen Verwendungszweck an einen Hersteller zurückge-
geben wird;  
 
3. „oxo-abbaubarer Kunststoff“:  
Kunststoff, der Zusatzstoffe enthält, die durch Oxidation einen 
Zerfall des Kunststoffs in Mikropartikel oder einen chemischen 

mungen:  
 
2. Kunststoff:  
ein Werkstoff bestehend aus einem Polymer oder mehreren 
Polymeren nach Artikel 3 Nummer 5 der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaf-
fung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung 
der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 
1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des 
Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. EU L 396 
vom 30.12.2006, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2020/171 vom 6. Februar 2020 (ABl. EU L 256 vom 
7.2.2020., S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, dem möglicherweise Zusatzstoffe oder andere 
Stoffe zugesetzt wurden und der als Hauptstrukturbestandteil 
von Endprodukten fungieren kann; ausgenommen sind Werk-
stoffe aus natürlichen Polymeren, die nicht chemisch modifi-
ziert wurden;  
 
1. Einwegkunststoffprodukt:  
ein ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehendes Produkt, 
das nicht konzipiert, entwickelt und in Verkehr gebracht wird, 
um während seiner Lebensdauer mehrere Produktkreisläufe 
zu durchlaufen, indem es zur Wiederbefüllung oder Wieder-
verwendung zu dem ursprünglichen Verwendungszweck an 
einen Hersteller zurückgegeben wird;  
 
3. oxo-abbaubarer Kunststoff:  
Kunststoff, der Zusatzstoffe enthält, die durch Oxidation einen 
Zerfall des Kunststoffs in Mikropartikel oder einen chemi-
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Abbau herbeiführen;  
 
4. „Fanggerät“: 
 jedes Gerät oder jeder Ausrüstungsgegenstand, das oder der in 
der Fischerei oder in der Aquakultur zum Orten, zum Fang oder 
zur Aufzucht biologischer Meeresressourcen oder, auf der Mee-
resoberfläche schwimmend, zum Anlocken und zum Fang oder 
zur Aufzucht dieser biologischen Meeresressourcen verwendet 
wird;  
 
5. „Fanggeräte-Abfall“:  
jedes unter die Abfalldefinition des Artikels 3 Nummer 1 der Richt-
linie 2008/98/EG fallende Fanggerät, einschließlich aller separaten 
Bestandteile, Stoffe oder Werkstoffe, die Teil des Fanggeräts oder 
daran befestigt waren, als dieses zu Abfall wurde, einschließlich, 
als es zurückgelassen wurde oder verloren ging;  
 
6. „Inverkehrbringen“:  
die erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt eines 
Mitgliedstaats; DE L 155/8 Amtsblatt der Europäischen Union 
12.6.2019 
 
7. „Bereitstellung auf dem Markt“:  
jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Produkts zum 
Vertrieb, zum Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Markt 
eines Mitgliedstaats im Rahmen einer Geschäftstätigkeit;  
 
 
8. „harmonisierte Norm“:  
eine harmonisierte Norm im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 Buch-
stabe c der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012;  

schen Abbau herbeiführen;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Inverkehrbringen:  
die Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt;  
 
 
 
 
5. Bereitstellung auf dem Markt:  
jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Produkts 
zum Vertrieb, zum Verbrauch oder zur Verwendung auf dem 
Markt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit. 
 



- 4 - 

9. „Abfall“:  
Abfall im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der Richtlinie 
2008/98/EG;  
10. „Regime der erweiterten Herstellerverantwortung“:  
Regime der erweiterten Herstellerverantwortung im Sinne des 
Artikels 3 Nummer 21 der Richtlinie 2008/98/EG;  
11. „Hersteller“:  
a) jede natürliche oder juristische Person, die, in einem Mitglied-
staat niedergelassen ist, und unabhängig von der Verkaufsmetho-
de, einschließlich mittels Fernabsatzverträgen im Sinne des Arti-
kels 2 Nummer 7 der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 21 ), Einwegkunststoffartikel oder 
befüllte Einwegkunststoffartikel oder Fanggeräte, die Kunststoff 
enthalten, gewerbsmäßig herstellt, befüllt, verkauft oder importiert 
und in dem Mitgliedstaat in Verkehr bringt, ausgenommen Perso-
nen, die einer Fischereitätigkeit im Sinne des Artikels 4 Nummer 
28 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates ( 22 ) nachgehen; oder  
b) jede natürliche oder juristische Person, die in einem Mitglied-
staat oder einem Drittland niedergelassen ist und gewerbsmäßig 
Einwegkunststoffartikel, befüllte Einwegkunststoffartikel oder 
Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, mittels Fernabsatzverträgen 
im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Richtlinie 2011/83/EU direkt 
an private Haushalte oder an andere Nutzer in einem anderen 
Mitgliedstaat verkauft, ausgenommen Personen, die einer Fische-
reitätigkeit im Sinne des Artikels 4 Nummer 28 der Verordnung 
(EU) Nr. 1380/2013 nachgehen;  
12. „Sammlung“:  
Sammlung im Sinne des Artikels 3 Nummer 10 der Richtlinie 
2008/98/EG;  
13. „getrennte Sammlung“:  
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getrennte Sammlung im Sinne des Artikels 3 Nummer 11 der 
Richtlinie 2008/98/EG;  
14. „Behandlung“:  
Behandlung im Sinne des Artikels 3 Nummer 14 der Richtlinie 
2008/98/EG;  
15. „Verpackung“:  
Verpackung im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der Richtlinie 
94/62/EG;  
16. „biologisch abbaubarer Kunststoff“:  
ein Kunststoff, der physikalisch und biologisch zersetzt werden 
kann, sodass er sich letztlich in Kohlendioxid (CO 2 ), Biomasse 
und Wasser aufspaltet und gemäß den europäischen Normen für 
Verpackungen durch Kompostierung und anaerobe Zersetzung 
verwertbar ist;  
17. „Hafenauffangeinrichtungen“:  
Hafenauffangeinrichtungen im Sinne des Artikels 2 Buchstabe e 
der Richtlinie 2000/59/EG;  
18. „Tabakprodukte“:  
Tabakerzeugnisse im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der Richtli-
nie 2014/40/EU. 
 

Artikel 5 Beschränkung des Inverkehrbringens § 3 Beschränkungen des Inverkehrbringens  
Mitgliedstaaten verbieten das Inverkehrbringen der in Teil B des 
Anhangs aufgeführten Einwegkunststoffartikel und von Artikeln 
aus oxo-abbaubarem Kunststoff. 
 
Anhang Teil B 
Einwegkunststoffartikel im Sinne des Artikels 5   
 
 

(1) Folgende Einwegkunststoffprodukte dürfen nicht in Ver-
kehr gebracht werden:  
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1. Wattestäbchen, es sei denn, sie fallen in den Geltungsbereich 
der Richtlinie 90/385/EWG des Rates ( 1 ) oder der Richtlinie 
93/42/EWG des Rates ( 2 );  
 
 
 
 
2. Besteck (Gabeln, Messer, Löffel, Essstäbchen);  
 
 
3. Teller;  
 
4. Trinkhalme, es sei denn, sie fallen in den Geltungsbereich der 
Richtlinie 90/385/EWG oder der Richtlinie 93/42/EWG;  
 
5. Rührstäbchen;  
 
6. Luftballonstäbe, die zur Stabilisierung an den Ballons (ausge-
nommen Ballons für industrielle oder sonstige gewerbliche Ver-
wendungszwecke und Anwendungen, die nicht an Verbraucher 
abgegeben werden) befestigt werden, einschließlich der Halte-
rungsmechanismen;  
 
 
7. Lebensmittelverpackungen aus expandiertem Polystyrol, d. h. 
Behältnisse wie Boxen (mit oder ohne Deckel) für Lebensmittel, 
die:  
 
a) dazu bestimmt sind, unmittelbar vor Ort verzehrt oder als Take-
away-Gericht mitgenommen zu werden,  
 
b) in der Regel aus der Verpackung heraus verzehrt werden, und  
 
 
c) ohne weitere Zubereitung wie Kochen, Sieden oder Erhitzen 

1. Wattestäbchen; ausgenommen sind Wattestäbchen, die 
dem Anwendungsbereich des Medizinproduktegesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. August 2002 
(BGBl. I S. 3146), das zuletzt durch Artikel 83 des Gesetzes 
vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung unterfallen,  
 
2. Besteck, insbesondere Gabeln, Messer, Löffel und Ess-
stäbchen,  
 
3. Teller,  
 
4. Trinkhalme; ausgenommen sind Trinkhalme, die dem An-
wendungsbereich des Medizinproduktegesetzes unterfallen, 
  
5. Rührstäbchen,  
 
6. Luftballonstäbe, die zur Stabilisierung an den Luftballons 
befestigt werden, einschließlich der jeweiligen Halterungsme-
chanismen; ausgenommen sind Luftballonstäbe von Luftbal-
lons für industrielle oder gewerbliche Verwendungszwecke 
und Anwendungen, die nicht an Verbraucher abgegeben 
werden,  
 
7. Lebensmittelbehälter aus expandiertem Polystyrol, also 
Behältnisse, wie Boxen mit oder ohne Deckel, für Lebensmit-
tel, die  
 
a) dazu bestimmt sind, unmittelbar vor Ort verzehrt oder als 
Mitnahmegericht mitgenommen zu werden,  
 
b) in der Regel aus dem Behältnis heraus verzehrt werden 
und  
 
c) ohne weitere Zubereitung wie Kochen, Sieden oder Erhit-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Begriff „Lebensmittelbehälter“ aus 
expandiertem Polystyrol umfasst Behält-
nisse zur Aufbewahrung von Lebensmit-
teln. Dabei wird bewusst vom Wortlaut 
der deutschen Übersetzung der Richtli-
nie 2019/904/EU abgewichen und sich 
an den übrigen Sprachfassungen orien-
tiert. In der deutschen Sprachfassung 
heißt es „Lebensmittelverpackung“. Dies 
könnte zu dem Missverständnis führen, 
dass es sich ausschließlich um Verpa-
ckungen im Sinne des § 3 Absatz 1 
VerpackG handelt. Ein derart einengen-
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verzehrt werden können,  
einschließlich Verpackungen für Fast Food oder andere Speisen 
zum unmittelbaren Verzehr, ausgenommen Getränkebehälter, 
Teller sowie Tüten und Folienverpackungen (Wrappers) mit Le-
bensmittelinhalt;  
 
8. Getränkebehälter aus expandiertem Polystyrol einschließlich 
ihrer Verschlüsse und Deckel;  
 
9. Getränkebecher aus expandiertem Polystyrol einschließlich 
ihrer Verschlüsse und Deckel. 

zen verzehrt werden können;  
eingeschlossen sind Verpackungen für Fast Food oder ande-
re Speisen zum unmittelbaren Verzehr; ausgenommen sind 
Getränkebehälter, Teller sowie Tüten und Folien-
verpackungen, wie Wrappers, mit Lebensmittelinhalt,  
 
8. Getränkebehälter aus expandiertem Polystyrol einschließ-
lich ihrer Verschlüsse und Deckel sowie  
 
9. Getränkebecher aus expandiertem Polystyrol einschließlich 
ihrer Verschlüsse und Deckel.  
 
(2) Produkte aus oxo-abbaubarem Kunststoff dürfen nicht in 
Verkehr gebracht werden.  
 

des Verständnis würde aber nicht der 
Richtlinie 2019/904/EU entsprechen. Ziel 
der Richtlinie ist es, die Auswirkung 
bestimmter Einwegkunststoffprodukte 
auf die Umwelt insgesamt zu reduzieren, 
unabhängig davon, ob die Produkte als 
Verpackungen in Verkehr gebracht wer-
den oder nicht. Diese Auslegung deckt 
sich auch mit den anderen Sprachfas-
sungen der Richtlinie 2019/904/EU (im 
Englischen: „food containers“ und nicht 
„food packaging“; im Französischen: 
„récipients pour aliments“ und nicht „em-
ballage pour aliments“). 

Artikel 14 Sanktionen § 4 Ordnungswidrigkeiten  
Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei 
Verstößen gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen nationa-
len Vorschriften zu verhängen sind, und treffen alle Maßnahmen, 
die erforderlich sind, um die Anwendung der Sanktionen zu ge-
währleisten. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen 
der Kommission diese Vorschriften und Maßnahmen bis zum 3. 
Juli 2021 mit und melden ihr etwaige spätere Änderungen daran. 

Ordnungswidrig im Sinne des § 69 Absatz 1 Nummer 8 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 3 ein Produkt in Verkehr bringt. 

 

Weitere relevante Artikel mit Bezug zu FSMP   
Artikel 6 Produktanforderungen   
(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Einwegkunststof-
fartikel, die in Teil C des Anhangs aufgeführt sind und deren Ver-
schlüsse und Deckel aus Kunststoff bestehen, nur in Verkehr 
gebracht werden, wenn diese Verschlüsse und Deckel während 
der für das Produkt vorgesehenen Verwendungsdauer an den 
Behältern befestigt bleiben. 

 Die nationale Verordnung greift nur Be-
schränkungen des Inverkehrbringens 
auf; u. a. Verbrauchsminderung, Pro-
duktanforderungen, erweiterte Her-
stellerverantwortung, Getrennte 
Sammlung, Sensibilisierungsmaß-
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(2) Für die Zwecke dieses Artikels gelten Verschlüsse und Deckel 
mit Kunststoffdichtungen nicht als Gegenstände, die aus Kunst-
stoff bestehen.  
 
(3) Die Kommission fordert die europäischen Normungsgremien 
auf, bis zum 3. Oktober 2019 harmonisierte Normen für die Anfor-
derung gemäß Absatz 1 zu entwickeln. Diese Normen müssen 
insbesondere gewährleisten, dass die erforderliche Widerstands-
fähigkeit, Verlässlichkeit und Sicherheit von Verschlüssen für 
Getränkebehälter, einschließlich der Verschlüsse für kohlensäure-
haltige Getränke, erhalten bleibt. 
 
(4) Ab dem Tag der Veröffentlichung der Bezugsnummern der 
harmonisierten Normen gemäß Absatz 3 im Amtsblatt der Europä-
ischen Union wird bei Einwegkunststoffartikeln, die in Teil C des 
Anhangs aufgeführt sind und diesen Normen oder Teilen dieser 
Normen entsprechen, auch die Konformität mit der Anforderung 
des Absatzes 1 vermutet. 
 
(Teil C: 
Einwegkunststoffartikel im Sinne des Artikels 6 Absätze 1 bis 4 
(Produktanforderungen)  
Getränkebehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu drei 
Litern, d. h. Behältnisse, die zur Aufnahme von Flüssigkeiten 
verwendet werden, wie Getränkeflaschen, einschließlich ihrer 
Verschlüsse und Deckel und Verbundgetränkeverpackungen 
einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel, aber nicht:  
a) Getränkebehälter aus Glas oder Metall mit Verschlüssen oder 
Deckeln aus Kunststoff;  
b) Getränkebehälter, die für flüssige Lebensmittel für beson-
dere medizinische Zwecke gemäß Artikel 2 Buchstabe g der 

nahmen werden nicht einbezogen. 
 
EU RL: FSMP von Artikel 6 und 9 explizit 
ausgenommen. 
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Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 3 ) bestimmt sind und dafür verwendet wer-
den.) 
 
(5) Für Getränkeflaschen nach Teil F des Anhangs stellt jeder 
Mitgliedstaat sicher, dass  
a) ab 2025 die hauptsächlich aus Polyethylenterephthalat beste-
henden Getränkeflaschen („PET-Flaschen“), zu mindestens 25 % 
aus recyceltem Kunststoff bestehen, errechnet als Durchschnitt 
aller im Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaats in Verkehr 
gebrachten PET-Flaschen;  
 
b) ab 2030 diese Getränkeflaschen zu mindestens 30 % aus recy-
celtem Kunststoff bestehen, errechnet als Durchschnitt aller im 
Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaats in Verkehr gebrachten 
Getränkeflaschen.  
 
Bis zum 1. Januar 2022 erlässt die Kommission Durchführungs-
rechtakte, in denen die Regeln für die Berechnung und Überprü-
fung der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes festgelegten Zielvorga-
be festgelegt werden. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem Ausschussverfahren gemäß Artikel 16 Absatz 2 erlas-
sen. 
 
(Teil F: 
Einwegkunststoffartikel im Sinne des Artikels 9 (getrennte Samm-
lung) und des Artikels 6 Absatz 5 (Produktanforderungen)  
Getränkeflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu drei 
Litern, einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel, aber nicht:  
a) Getränkeflaschen aus Glas oder Metall mit Verschlüssen oder 
Deckeln aus Kunststoff;  
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b) Getränkeflaschen, die für flüssige Lebensmittel für beson-
dere medizinische Zwecke gemäß Artikel 2 Buchstabe g der 
Verordnung (EU) Nr. 609/2013 bestimmt sind und dafür ver-
wendet werden.) 
Artikel 9 Getrennte Sammlung   
(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um 
zu gewährleisten, dass zum Zwecke des Recyclings Folgendes 
getrennt gesammelt wird:  
 
a) bis 2025: 77 Gewichtsprozent der Abfälle aus Einwegkunststof-
fartikeln gemäß Teil F des Anhangs gemessen an den in einem 
bestimmten Jahr in Verkehr gebrachten Einwegkunststoffartikeln;  
 
b) bis 2029: 90 Gewichtsprozent der Abfälle aus Einwegkunststof-
fartikeln gemäß Teil F des Anhangs gemessen an den in einem 
bestimmten Jahr in Verkehr gebrachten Einwegkunststoffartikeln.  
 
Es kann davon ausgegangen werden, dass die in einem Mitglied-
staat in Verkehr gebrachten Einwegkunststoffartikel gemäß Teil F 
des Anhangs dem Abfallaufkommen an solchen Artikeln, ein-
schließlich der achtlos weggeworfenen Artikel, des gleichen Jah-
res in diesem Mitgliedstaat entsprechen.  
 
Um dieses Ziel zu erreichen, können die Mitgliedstaaten unter 
anderem  
a) Pfandsysteme einführen,  
b) für die jeweiligen Regime der erweiterten Herstellerverantwor-
tung Ziele für die getrennte Sammlung festsetzen.  
Unterabsatz 1 gilt unbeschadet des Artikels 10 Absatz 3 Buchsta-
be a der Richtlinie 2008/98/EG.  
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(2) Die Kommission erleichtert den Austausch unter den Mitglied-
staaten von Informationen und Best-Practice-Beispielen zu ange-
messenen Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Absatzes 
1, unter anderem zu Pfandsystemen. Die Kommission veröffent-
licht die Ergebnisse dieses Austauschs von Informationen und 
Best-Practice-Beispielen.  
(3) Die Kommission erlässt bis zum 3. Juli 2020 einen Durchfüh-
rungsrechtsakt zur Festlegung der Methode für die Berechnung 
und Überprüfung der Ziele für die getrennte Sammlung gemäß 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels. Dieser Durchführungsrechts-
akt wird nach dem Ausschussverfahren gemäß Artikel 16 Absatz 2 
erlassen. 
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